
Ackerkante
Ac

ke
rk

an
te

Gemarkung Fincken
Flur 1

101/1

102/1

112/7

94/2

93/2

84/1
SO EBS

72.50

100/1

3.00

3.00

3.00 39.90

20
.1

5
13

.0
0

69
.0

5

3.00

43.00

92.95

94/5

Maßstab: 1 : 750

Meter

0 35 70

Vorhaben- und Erschließungsplan
zum vorhabenbezogener Bebauungsplan Nr. 09

"Solarpark Fincken" der Gemeinde Fincken

Gerstenstraße 9
17034 Neubrandenburg

NEUBRANDENBURG GmbH

Fon (0395) 42 55 910     Fax (0395) 42 55 920      info@baukonzept-nb.de      www.baukonzept-nb.de

BAUKONZEPT
Vorhabennummer: 30711

    Plangrundlage
Kataster des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern Amt für
Geoinformation, Vermessungs- und Katasterwesen, Lübecker Straße 289, 19059
Schwerin vom Mai 2020

Belegungsplan Solarpark Finken der SOLprime Power Systems GmbH, 24148 Kiel vom
April 2021

  Geltungsbereich
Der räumliche Geltungsbereich des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist im Plan im
Maßstab 1: 750 dargestellt und beläuft sich auf eine Fläche von etwa 1 ha. Er erstreckt
sich auf Teilflächen der Flurstücke 101/1 und 102/1 der Flur 1 innerhalb der Gemarkung
Fincken
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Vorhabenbeschreibung
Das Vorhaben umfasst die Errichtung und den Betrieb von großflächigen Photovoltaikanlagen. Zulässig sind
insbesondere Modultische mit Solarmodulen sowie die für den Betrieb erforderlichen Nebenanlagen, Trafostationen,
Anlagen für die Energiespeicherung und -verarbeitung, Umspannstationen, Wechselrichterstationen,
Kameramasten, Monitoring-Container und Zaunanlagen.

Bei der geplanten Photovoltaikanlage handelt es sich um linienförmig aneinandergereihte Module, die auf Gestellen
gegen Süden platziert werden. Der Abstand zwischen den Modulreihen ist in Abhängigkeit des Geländes, zur
Vermeidung gegenseitiger Beschattung und einer Ausrichtung für eine optimierte Sonneneinstrahlung variabel
zwischen 2 und 5 m für die Module auf dem Gelände. Die Distanz der Module von der Geländeoberkante (GOK)
variiert ebenfalls aufgrund ihrer Schrägstellung, der Exposition nach Süden und der Geländeform. Der Abstand wird
ca. 2 bis 3 m an der Rückseite betragen.

Die Module werden zu Funktionseinheiten zusammengefasst. Zur Aufständerung und optimierten Exposition der
Module/Funktionseinheiten werden standardisierte, variabel fixierbare Gestelle eingesetzt.

Die einzelnen Tische werden auf Leichtmetallpfosten montiert. Diese werden in den unbefestigten Untergrund
gerammt. Durch die sogenannten Rammfundamente ist eine nachhaltige Versiegelung des Bodens nicht notwendig.

Die Module werden zu Strängen untereinander verkabelt, welche gebündelt an die Stringwechselrichter
angeschlossen werden.

Nach Fertigstellung des Solarparks erfolgt aus versicherungstechnischen Gründen die Einzäunung mit einem
handelsüblichen Maschendraht oder Stabgittermatten mit Übersteigschutz in Höhen zwischen 2 bis 3 m.

Kompensationsmaßnahme
Maßnahme 2.33 - Umwandlung von Acker in Brachfläche mit der Nutzungsoption als Mähwiese

Fläche: Gemarkung Fincken, Flur 1, Flurstücke 94/5 (tlw.) und 99/5 (tlw.)

Flächengröße:  16.745 m²

Beschreibung:
Umwandlung von Ackerflächen durch spontane Begrünung in eine Brachfläche mit Nutzungsoption: Umwandlung
von Ackerflächen in Dauergrünland als einschürige Mähwiese oder einer Mahd in einem zwei-bis dreijährigem
Rhythmus

Anforderungen für Anerkennung:

· Fläche war vorher mindestens 5 Jahre lang als Acker genutzt

· Ackerbiotope mit einer Bodenwertzahl von max. 27 oder Erfüllung eines der nachfolgend aufgeführten Kriterien:
Biotopverbund, Gewässerrandstreifen, Puffer zu geschützten Biotopen, Förderung von Zielarten

· Spontane Begrünung (keine Einsaat)

· Mindestbreite 10 m

· Mindestflächengröße: 2.000 m²

Nutzungsoption: Auf der Fläche besteht ausschließlich die Möglichkeit der Flächennutzung als einschürige extensive
Mähwiese unter Beachtung der folgenden Vorgaben:

· Mahd nicht vor dem 1. September mit Abfuhr des Mähgutes

· je nach Standort höchstens einmal jährlich aber mind. alle 3 Jahre

· Mahdhöhe 10 cm über Geländeoberkante, Mahd mit Messerbalken

Jegliche weitere Arbeiten und Maßnahmen auf der Fläche wie Düngung, Einsatz von PSM, Einsaaten, Umbruch,
Bodenbearbeitung, Melioration u. ä. sind ausgeschlossen. Erfolgt eine Unterlassung der Mahd über einen Zeitraum
von mehr als 3 Jahren sind die betroffenen Flächen dauerhaft der ungestörten natürlichen Entwicklung (freie
Sukzession) zu überlassen.

Kompensationswert: 2,0

Leistungsfaktor:       0,5

Artenschutz
Brutvögel: Um den Verbotstatbestand gemäß § 44 Abs. 1 Nr. 1 und 3 zu vermeiden, sollte der Beginn der geplanten
Baumaßnahmen außerhalb der Brutperiode d.h. im Zeitraum 15. September bis 1. März erfolgen. Ist dies nicht
möglich und soll ein Baubeginn während der Brutperiode erfolgen, muss eine vorherige Begehung erfolgen. Eine
erhebliche oder nachhaltige Beeinträchtigung von Brutvögeln in der Bauphase lässt sich bei ordnungsgemäßer
Errichtung der geplanten baulichen Anlagen unter der Einhaltung der beschriebenen Vermeidungsmaßnahmen nicht
ableiten.

Reptilien: Vorzugslebensräume der Reptilien werden nicht beansprucht. Ein Einwandern in den Geltungsbereich des
Bebauungsplans zur Nahrungssuche, kann jedoch nicht gänzlich ausgeschlossen werden. Winterquartiere befinden
sich allerdings nicht innerhalb des Geltungsbereichs. Wenn die Bauzeit außerhalb des Aktivitätszeitraumes der
Reptilien stattfinden, sind keine erheblichen Beeinträchtigungen zu erwarten. Sollte die Bauzeit innerhalb dieser
Zeiträume stattfinden, ist entlang ein Folienschutzzaun aufzustellen, der das Einwandern der Tiere in das Baufeld
verhindert.

Kleinsäuger: Die Freiflächen-Photovoltaikanlage muss aus versicherungstechnischen Gründen eingezäunt werden.
Die Einfriedung der Anlage soll so gestaltet werden, dass für Klein- und Mittelsäuger keine Barrierewirkung besteht.

Dies wird durch einen angemessenen Bodenabstand des Zaunes bzw. durch Öffnungen von mindestens 10 x 20 cm
Größe in Bodennähe und im Höchstabstand von 15 m gewährleistet. Beeinträchtigungen für Kleinsäuger (wie Fuchs,
Hase, Igel und Dachs) werden dadurch vermieden.
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Planzeichenerklärung
I. Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhalts (Planzeichenverordnung -
PlanZV vom 18.12.1990, zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

1. Art der baulichen Nutzung                               § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

 Sonstiges Sondergebiet                        § 11 Abs. 2 BauNVO
Zweckbestimmung: Energiegewinnung auf der Basis solarer Strahlungsenergie

2. Maß der baulichen Nutzung                              § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB

  vorh. Höhe in Meter über NHN im amtlichen Höhenbezugssystem DHHN 2016 als unteren Höhenbezugspunkt

3. Baugrenzen                § 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB

 Baugrenze

4. Verkehrsflächen            § 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB

 private Straßenverkehrsfläche

 Ein- und Ausfahrt

5. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, 
den Hochwasserschutz und die Regelung des Wasserabflusses                                        § 9 Abs.1 Nr. 16 BauGB

Wasserfläche Zweckbestimmung: Löschwasserteich

6. Sonstige Planzeichen

Umgrenzung der Flächen, die von der Bebauung freizuhalten sind         § 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB

Grenze des räumlichen Geltungsbereichs                                                     § 9 Abs. 7 BauGB

II. Darstellung ohne Normcharakter

Bemaßung in Meter Kataster

geplante bauliche Anlage hier: Solarmodul

III. Nachrichtliche Übernahme

0,5 kv Leitung

SO EBS

72.50

Juli 2022

Rechtsgrundlagen
· Baugesetzbuch (BauGB) i. d. F. der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I. S 3634), zuletzt

geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 26. April 2022 (BGBl. I S. 674) 

· Baunutzungsverordnung (BauNVO) i. d. F. der Bekanntmachung vom 21. November 2017 (BGBl. I S.3786),
zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802) 

· Planzeichenverordnung (PlanZV) i. d. F. der Bekanntmachung vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58),
zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802)

· Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Vorpommern (Kommunalverfassung-KV M-V) i d. F. der
Bekanntmachung vom 13. Juli 2011 (GVOBI. M-V 2011, S.777), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes
vom 23. Juli 2019 (GVOBl. MV S. 467)

· Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz - BNatSchG) i. d. F. der
Bekanntmachung vom 29. Juli 2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 18.
August 2021 (BGBl. I S. 3908) 

· Gesetz des Landes Mecklenburg - Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes
(Naturschutzausführungsgesetz - NatSchAG M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 23. Februar 2010
(GVOBI. M-V S.66), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 5. Juli 2018 (GVOBl. M-V S. 221, 228)

· Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) i. d. F. der Bekanntmachung vom 15. Oktober
2015 (GVOBl. M-V 2015, S. 344), zuletzt geändert durch Gesetz vom 26. Juni 2021 (GVOBl. M-V S. 1033)

· Hauptsatzung der Gemeinde Fincken in der aktuellen Fassung

Hinweis
Gemäß § 7 Abs. 1 DSchG M-V bedarf, wer Denkmale beseitigen, verändern, an einen anderen Ort
verbringen oder die bisherige Nutzung ändern will, in der Umgebung von Denkmalen Maßnahmen
durchführen will, wenn hierdurch das Erscheinungsbild oder die Substanz des Denkmals erheblich
beeinträchtigt wird einer Genehmigung der unteren Denkmalschutzbehörde.

Der Beginn von Erdarbeiten ist 4 Wochen vorher schriftlich und verbindlich der unteren
Denkmalschutzbehörde und dem Landesamt für Kultur und Denkmalpflege anzuzeigen. Wenn während
der Erdarbeiten Bodenfunde (Urnenscherben, Steinsetzungen, Mauern, Mauerreste, Hölzer,
Holzkonstruktionen, Bestattungen, Skelettreste, Münzen u.a.) oder auffällige Bodenverfärbungen,
insbesondere Brandstellen, entdeckt werden, sind diese gem. § 11 Abs. 1 u. 2 des
Denkmalschutzgesetzes des Landes Mecklenburg-Vorpommern (DSchG M-V, v. 6.1.1998, GVOBI. M-V
Nr.1 1998, S. 12ff., zuletzt geändert durch Artikel 10 des Gesetzes vom 12. Juli 2010 (GVOBI. M-V S. 383,
392) unverzüglich der unteren Denkmalschutzbehörde anzuzeigen. Anzeigepflicht besteht gem. § 11 Abs.
1 DSchG M-V für den Entdecker, den Leiter der Arbeiten, den Grundeigentümer oder zufällige Zeugen, die
den Wert des Gegenstandes erkennen. Der Fund und die Fundstelle sind gem. § 11 Abs. 3 DSchG M-V in
unverändertem Zustand zu erhalten. Diese Verpflichtung erlischt 5 Werktage nach Zugang der Anzeige.
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